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15. Mai 1986 

Einwohnergemeinde B i e z w i 1 

S c h u t z z o n e n R e g 1 e m e n t 

für die öffentliche Wasserversorgung, "Turnhallequelle" 

I 
i 
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Gestützt auf § 36 des Baugesetzes und § 35 des kantonalen Ge- ! 

setzes über die Rechte a::~ \·;asser wird für die Turnhallenquelle 

der Einwohnergemeinde Biezwil das folgende Schutzzonen-Regle-

ment, welches Bestandteil des 5chutzzonenplanes ist, erlassen. 

Art. 1. Allgemeine Zweckbesti~~~ng 

Die Schutzzone dient dem Z~eck, die von der Einwohnergemeinde 

3iezwil gefasste Turnh~üle~ue:le soweit als möglich gegen alle 

schädigenden Einflüsse hy;ie~!scher, bakteriologischer und 

chemischer Art zu schü~ze~. 

... ...-+­n_- • 2. Umfang 

~ie Schutzzone ist aufgr~nd hydrogeologischer Untersuchungen 

in die nachstehenden, im ?:a~ dsr=este:lten drei Teilzonen 

gegliedert worden: 

Zone S I 

Zone S II 

Zone S III 

(?assungsbereich) 

(Engere Sshutzz~ne) 

(Weitere Schutzzone) 

Art. 3. Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen 

Für die Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen gilt 

grundsätzlich als integrierender Besta~dteil dieses Reglementes 

die ''Wegleitung zur Ausscheidung von Grundwasserschutzbereichen, 

Grundwasserschutzzonen und Grundwasserschutzarealen" des Eidg. 

Amtes für Umweltschutz vom Oktober 1?77, soweit nicht nachstehend 
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ausdrücklich Abweichungen und Ausnahmen festgelegt, bzw. zugelas­

sen sind. 

Die Nutzung und deren Beschränkung =ichtet sich nach folgenden 

Grundsätzen: 

= nicht zugelassen 

+ = zugelassen 
2 3 + ) , ) ••• = mit Einschränkungen gernäss Anmerkung 2 >, 3 > •. zugelassen~ 

in Ausnahmefällen zulässig; das ka~tonale Amt ~ b = nur 

für Wasserwirtschaft kann nach Prüfung des Einzel- f 

i falles Ausnahmen bewilligen. 

Auswa:·ü de= in Betracht fallenden aestimmungen der ~egleitung 

des EAU 1977. 

La~jwi=tscha~tliche und forstwirtschaftliche Nutzung 

"'·'oi~t:l---,­
··---v--::::::11.~ 

Co~~a:n~=-Pflanze~schule~ 

'::ald 

G=ü.ndlingung 

Ausbringen von Ja~che 1 ) 
Ausbringen von Mist1 ) 

Ausb=ingen von Klärschlamm 2 ), 5 ), 6 ) 

- nicht hygienisiert (Ackerland) 

- hygienisiert (Futterfläche~) 

Ausbringe~ von Kehricht-Reifekompost 3 ) 

Ausbri~gen von Keh=ichtro~- od. 
....... . . k . .... 3) = =~scn ~ompos\.. 

S I 

+ 

b 

+ 

+ 

S II 

+ 

+ 

+ 
b 

+ 

S III 

+ 

+ 

+ 

+ 

b 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
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Anwendung von HandelsdUngern 1 ) 

C. Pflanzenschutz und ähnliches 

Anwendung von chemischen Plfanzen­

schutzmitteln und ähnlichen Agri­

kultur- und Forstchemikalien 

(einschliesslic~ Phytohormonen) 

- in der Landwirtschaft nach der 

Verordnung über den Verkehr mit 

landwirtschaftlichen Hilfsstoffen 

- in der Forstwirtschaft 

Anwendung von chemischen Pflanzen­

s=hutzmitteln und ähnlichen Agri­

kultur-Chemikalie~, einschliesslich 
::::! 

'"'""' ,..... h - ~) -F • • ht .t: ··1 .... o ':lr:no .. er. , so-ern sl.e nl.c. 

der Ko~~=olle nac~ La~dwirtschafts-

~esetz u~terstellt sind 

Zubereiten der 3r~~en von Pflanzen-

s=h~tz~i:tel~ ~~d Phytohormonen sowie 

Beseitigung ~on Brühresten, Vernich-

D. Bew2.s.ser·J:-:.~ 

Oberflcicher.wasser 

Abwasser 

E. Uebrices 

Jauchegruben 6 ), erdverlegte Jauche­

leitungen, Jauchezapfstellen 

S I S .I I S III 

+ + 

b + 
-· 

+ 
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S I S II S III 

Ueberflur-Jauchebehälter6 ) 

Jaucheteiche 6 ) 

Mistablagerung6 ) 

+ 

- bei der Stallung + 
- Zwischenlagerung auf dem Feld 

Rauhfuttersilos 6 ) + 
Beseitigung von Jauche und Mist über 

das Mass der pflanzenbauliehen 

Bedürfnisse (z.B. Enddeponie) 

An:nerkunaen 
, 
-) Gemäss Düngun~srichtlinien fü~ den Acker- ~nd Futterbau, 

Wegleitung zu einer umweltgerechten An~endung von Dünge-

mitteln, ~-Jegleitung .:ur den Gew2.sserschutz in der Land­

wi:::-tscha.:t. 

2 ) Unter Beachtung der Vo~schrif~e~ des Schweize~ischen 
~ilchlieferungsregulativs. 

") 

-) Ge:näss den ~mpfehlungen und ~~c~=linien .:ur die Verwendung 

vor; i~ehr icht-t':o:-r.post bzw. Ker. ~ ic:: ':.-Klärschl am.m-Kompos t im 

?fla:::ze:1tau. 

4 ) .~.~ .. ·.·.•e.~.d,ung do_r D· i~n~_o._m ... ~~~e1 u~ ... ~o __ r " _ _ __ _ _ folgenden Beding~nger;: 

a) der 3ode::: darf ~ährend des Ausbri~gens ~eder wasser-

gesättigt, mit Schnee bedeckt noch ge~roren sein. 

Deshalb ist das Ausbringen bei oder kurz nach starken 

Regenfällen sowie während oder kurz nach der Schnee­

schmelze zu unterlassen. 

b) brachliegende Aecker, d.h. Aecker ohne Gründecke, sollen 

nicht gedüngt werden und zwar vor allem dann nicht, wenn 

nicht unmittelbar danach Kulturen heranwachsen. 

Für ? 1 üss igdünge r ·...rie Jauche und !G ärsch2. a:n.rn gilt zudem: 

I 
t 

f 
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- das oberflächliche Abfliessen von Jauche oder Klär­

schlamm zur Fassung hin muss ausgeschlossen sein. 

- pro Gabe sollen nicht mehr als 30 m3 je Hektar ausge­

bracht werden. P~o Jahr sind 2-3 Gaben zulässig. Diese sind 

gleichmässig zu verteilen. 

- Verschlauchungen =ur Jauche sind nicht gestattet; An­

sa~~lun~en von Jauc~e und Klärschlamm in Geländever-

tie=ungen sind zu vermeiden. 

Für Mist und Kompost gilt zudem: 

prc Gabe dürfen ~ic~t meh~ als 20 Tonnen je Hektar 

ausgebracht werden (2-3 Gaben sind jährlich zulässig). 

- Die Gaben sind g~eichmässig zu verteilen; vor allem 

~uss de~ Mist cut zerkleinert ~erden. 

-) Gemäss de~ Ric~tli~ien ~~ir die A~~endung von Klärschlamm 

6 ) Gernäss der ~eg:eit~~; =ur den Gewässerschutz in der Land-

:) Vor~ehalten bleibe~ die durc~ die Eidgenössische Landwirt­

scha=~liche Fcrsc~~n;sanstalt ~ä~enswil =ur die einzelnen 

Prod~~te ver~Ugten Einschränkungen. 

8 ) In allen Zonen sind tei der Verwendung von Schäd:ingsbe­

kämpfungs~itte!n im ~ald die allgemeinen Weisungen des 

Eidgenössischen Ober~orstinspektorates ~inzuhalten. 

9 ) Die folgenden Herbizide sollen wegen ihres ungünstigen 

Siekarverhaltens nicht in der Schutzzone verwendet werden: 

TCA, MCPB, 2,4-D, Dalapon, Amitrcl. Die Liste wird 

weitergeführt. 

l~it Totalherbiziden ist in der Schutzzone allgemein 

Zurückhaltung zu U~en. 
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Bauliche Anlagen 

F. Neubauanlaae~ 

Hochbauten mit Schrnutzwasseranfall, 

in denen grundwassergefährdende Sto~fe 

weder erzeugt, ver~e~det, ~mgeschla­

gen, befördert oder gelagert werden; 

zugelassen sind alle~fal~s Mineral­

oelprodukte :~r eige~e Heizzwecke 

Hochbauten oh~e Sch~utzwasseranfall, 

in denen wassergefährdende Stoffe 

weder erzeugt, ~erwe~det, ~mgesc~la-

Gewerbliche ~~d ind~striel:e 3etrie~e. 

die wasserge:~~rdende Stoffe erzeugen, 

7erwende~. u~sc~lage~. bef~rdern ~der 

Ge~erblich und industrielle Betriebe, 

die grur.dNassergefä~rdende 3toffe, 

S I 

weder erzeuge~. noch verwe~de~. lagern, 

umschlage~ oder beförder~; zugelassen 

sind Mineraloelprodukte für eigene 

Heizzwecke 

S II S III 

+ 

+ 

+ 



I 
l' . 

( 

Abwasserleitungen 

Sickerschächte 

- Häusliche Abwässer 
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- industrielle Abwässer 

- Dachwasser 

Mate~iallager nur von festen, unl5sl. 

Stof:en 

Deponien 

nur Aushub und sauberes Ausbruch-

l'-1aterial 

- Kehricht 

'i·.'ase::pl ätze 

Kiesgrube::, Sandgruben, Lehmgru~en 

Sc.nds~einbr-Uche 

G.3estehende Sauten und Anlaaen 

(~c.uten und Anlagen, die vor Ink~c.:t-

~reten dieses Regleme~tes erstell~ 

worden si:1d) 

Abwasse~a:1lagen, Jaucheg~uben, 

~ist2toc~~~te~lagen 

l) i:: de~ Zor.en II u~d III gilt: 

Dichtigkeit zu pr-~:en und wen:1 

n~tig au: Kosten des EigentUme~s 

abzudichten, zu er-setzen oder auf­

zuheben. Die PrUfung hat inne~t 

2 Jah~en nach Inkr-afttreten 

dieses Reglementes, die Repar-atur, 

der Ersatz oder die Aufhebung hat 

innert 3 Jahren nach der PrUfung 

zu er:olgen. Nachher sind die An­

lagen alle dr-ei Jahr-e auf ihre 

Jichti;Y.eit zu ko~~~ollieren. 

<. 

S I S II S III 

b 

b + 

+ + 

+ + 

:. ) :. ) 



( 

- 8 -

Tankanlagen 

1) in der Zone III gilt: 

Bestehende Anlagen in Gebäude-

und Anbaukellern sind auf Kosten 

der EigentUrner anlässlich der näch­

sten Tankrevision nach Inkraft­

treten dieses Reglementes derart an 

die flir die Zone S III geltenden 

Vorschriften anzupassen, dass sie 

diesen entsprechen ode= annähernd 

.den gleichen Sicherheitsgrad er­

reichen wie zugelassene ~euan:agen. 

Erdverlegte Altanlagen sind si~nge-

mäss an=~passen oder nach ~2ssgabe 

ihrer Ge=ährdung zu eli~~nieren. 

1) ir. Zcne I:I gilt: 

zu versehen. Die ~assna~men sind 

innert 3 Ja~ren ncch I~~~af~-

treten dieses Reg~eme~~es d~rc~-

zu:Uh:--e~. 

Art. 4 ~us~a~~e~ 

S I S II S III 

1) 

2. ) 

Ausnahmen von cen v~rstehenden Vc=sch=iften k5nnen nach An-

hören der Sin• . ..,o:!r.er~e:-:-.einde 3iez•tfil vom Kant. A:nt fUr ';!:=s­

serwirtsc~:=ft zugelassen werden, sofern der Nachweis erbracht 

ist, dass dadurch keine un~ittel=are oder spätere Gefäh=­

dung der :uellwasserfassun; er=olgt. 

Art. 5 Zuständiakeit 

Wo nicht anders erwähnt, ist die ::inwohnergemeinde 3iezwil 

flir die An~endung und Kontrolle dieses Reglementes zuständig. 
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Art. 6 Strafbestimmungen 

Widerhandlungen gegen dieses Reglement und gestützt darauf 

erlassene Verfügungen werden mit Busse oder Haft bestraft, 

sofern die Widerhandlung nicht einen Tatbestand von Art. 

37 - 42 des Eidg. Gewässerschutzgesetzes, des Kant. Was­

serrechtsgesetzes oder des Schweiz. Strafgesetzbuches 

betrifft. 

Art. 7 Gültigkeit 

Der Schutzzonenplan und dieses Reglement gelten auf unbe­

stimmte Zeit. Künftige gesetzliche Bestimmungen des Bundes 

oder des Kantons bleiben vorbehalten. 

Art. 8 Grundbucheintrag 

Die vor'stehend erwähnten öffentlich-rechtlichen Eigentums­

und Nutzungsbeschränkungen sind bei den betroffenen Liege~­

schaften im Grundbuch wie folgt anzumerken: 

"~fiassnahrr:en zum Schutze des Quellwassers" 

Art. 9 Irrkrafttreten 

Die Schutzzonenpläne und dieses Reglement treten nach 

Genehmigung durch den Regierungsrat des Kantons Solothurn 

mit der Publikation im Amtsblatt sofort in Kraft. 

Schutzzonen ausserhalb Waldgebiet: 

Genehmigt vom Einwohnergemeinderat Biezwil am 11. Mai 1981 

Genehmigt durch den Regierungsrat des Kantons Solothurn 

mit Beschluss Nr. 7028 vom 8. Dezember 1981 

Der Ammann: 


